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Änderung Beitragssätze AHV/IV/EO/ALV - unverändert

AHV / IV / EO
ALV bis CHF 148‘200
Total
Lohnabzug Arbeitnehmer

Der AHV-Freibetrag für Rentner beträgt unverändert
CHF 1'400 pro Monat bzw. CHF 16'800 pro Jahr. 

UVG-Lohnsummen - unverändert
Maximal versicherte Lohnsumme
Die Unfall- wie auch die Krankentaggeldversicherer passen die Prämien 
regelmässig an. Überprüfen Sie unbedingt jedes Jahr die Beiträge bzw. 
die Arbeitnehmer-Abzüge.

AHV-/IV-Renten pro Monat - unverändert
Minimale einfache AHV-/IV-Rente
Maximale einfache AHV-/IV-Rente
Maximale Ehepaar-Altersrente  

AHV-Beiträge Nichterwerbstätigen - unverändert
Minimaler Beitrag
Maximaler Beitrag 

Beitragsfreie Einkommen AHV - unverändert
Auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und 
Arbeitgeber 

Beitragsgrenzen BVG (Säule 2) - unverändert
Obligatorische Beitragsgrenze
Koordinationsabzug
Eintrittslohn
Minimal koordinierter Lohn

Beitragsgrenzen Säule 3a - unverändert
Maximal Säule 3a für Angestellte mit BVG- 
Versicherung
Maximal Säule 3a für selbständig Erwerbende und 
Angestellte ohne BVG-Versicherung

Mehrwertsteuersätze – unverändert
reduzierter Satz
Sondersatz
Normalsatz

Das Referenzalter der Frauen wird schrittweise auf 65 angehoben. 
Jahr Jahrgang Referenzalter
2025 1961 64 ¼ Jahre
2026 1962 64 ½ Jahre
2027 1963 64 ¾ Jahre

- Eigenmietwert; fällt frühestens 2028 weg
- 13. AHV-Rente; wird erstmals im Dezember 2026 ausbezahlt
- Säule 3a Nachträglicher Einkauf; neu! Für Lücken ab 2025

11.12.2025/WR/FF               Rufen Sie uns bei Fragen an!
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Änderung Beitragssätze AHV/IV/EO/ALV - unverändert 

AHV / IV / EO  10.60 % 
ALV bis CHF 148‘200 *) 2.20 % 
Total  12.80 % 
Lohnabzug Arbeitnehmer 6.40 % 

*) für Löhne über CHF 148‘201 muss unverändert unbeschränkt 1.0% 
ALV abgerechnet werden (Lohnabzug 0.5%). 

Der AHV-Freibetrag für Rentner beträgt unverändert CHF 
1'400 pro Monat bzw. CHF 16'800 pro Jahr.  

UVG-Lohnsummen - unverändert 
Maximal versicherte Lohnsumme CHF 148‘200 
Die Unfall- wie auch die Krankentaggeldversicherer passen die Prämien 
regelmässig an. Überprüfen Sie unbedingt jedes Jahr die Beiträge bzw. 
die Arbeitnehmer-Abzüge. 

AHV-/IV-Renten pro Monat - unverändert 
Minimale einfache AHV-/IV-Rente CHF 1'195 
Maximale einfache AHV-/IV-Rente CHF 2'390 
Maximale Ehepaar-Altersrente CHF 3'585 

AHV-Beiträge der Nichterwerbstätigen pro Jahr 
Minimaler Beitrag  CHF 503 
Maximaler Beitrag CHF 25'150 

10.12.2021/WR/FF 

Beitragsgrenzen BVG (Säule 2) - unverändert 
Obligatorische Beitragsgrenze CHF 86'040 
Koordinationsabzug CHF 25'095 
Eintrittslohn CHF 21'510 
Minimal koordinierter Lohn CHF 3'585 

Beitragsgrenzen Säule 3a - unverändert 
Maximal Säule 3a für Angestellte mit BVG- 
Versicherung  CHF 6'883 
Maximal Säule 3a für selbständig Erwerbende und 
Angestellte ohne BVG-Versicherung CHF 34'416 

Mehrwertsteuersätze - unverändert 
reduzierter Satz 2.5% 
Sondersatz 3.7% 
Normalsatz 7.7% 

Erhöhung Privatanteil Geschäftsfahrzeuge 
Ab Steuerperiode 2022 wird die Pauschale für den Privatanteil auf 
Geschäftsfahrzeugen von 0.8% auf 0.9% des Kaufpreises (exkl. MWST) 
pro Monat erhöht. Im Gegenzug wird auf die steuerliche Aufrechnung 
des Arbeitsweges verzichtet. 

Steuerliche Behandlung von Negativzinsen 
Negativzinsen, die auf Einlagen bei Banken oder Sparkassen anfal-
len, können nicht als Schuldzinsen steuerlich geltend gemacht 
werden. Sie stellen abzugsfähige Vermögensverwaltungskosten dar. 

Rufen Sie uns bei Fragen an! 
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utag 
RECHNUNGSWESEN

• Organisation und Einrichten 
Ihrer Buchhaltung 

• Internet-Treuhand: Buch-
haltung vom Betrieb aus auf 
unserem System nachführen 

• Führen der Finanzbuchhal-
tung bei uns oder an Ihrem
Domizil 

• Führen Ihrer Lohnbuchhaltung 
mit entsprechendem 
Zahlungsverkehr. Erstellen 
der AHV- und SUVA- Ab-
rechnungen, übrige Abrech-
nungen mit den Versiche-
rungen etc. Erstellen der 
Lohnausweise usw.

• Beratung bei der Erfassung 
der Mehrwertsteuer (MWST) 
Erstellen der Mehrwertsteuer-
Abrechnung 

• Erstellen des Jahres-Ab-
schlusses mit individueller
Abschluss-Beratung sowie 
Bilanz- und Erfolgs-Analyse 

• Organisation und Führung der 
Betriebsbuchhaltung (Kosten- 
rechnung) mit den notwendi-
gen Abgrenzungen zur 
Finanz-Buchhaltung als 
Grundlage für die Kalkulation 

utag 
UNTERNEHMUNGS-

BERATUNG

Beratung bei 
• der Wahl der richtigen 

Rechtsform bei 
Neugründungen

• Nachfolgeregelungen 

• der Erstellung eines Business- 
Planes 

• der Finanzierung und Mithilfe 
bei Kreditverhandlungen 

• der Erstellung von Aktionär-
Bindungsverträgen 

• Sanierungen 

• Abschluss von Ehe-Verträgen 
oder Errichtung eines 
Testamentes 

• Investitionsplanungen 

• Firmen-Übernahme und 
-Verkäufen 

• Unternehmungsbewertungen 

utag 
STEUERN

• Erledigen sämtlicher Steuer-
angelegenheiten

• Vertretung im Einschätzungs-, 
Einsprache- und Beschwerde- 

  Verfahren 

• Beratung über steuerliche Mass-
nahmen und Konsequenzen bei: 
Umwandlungen, 
Neugründungen, Liquidationen, 
Betriebsaufgaben, 
Nachfolgeregelungen und 
Erbteilungen 

• Beratung über Möglichkeiten 
der Steuereinsparung 
(langfristige Steuerplanung 
und Investitionsplanung etc.) 

www.utag.ch www.utag.ch 

utag 
RECHNUNGSWESEN 

 
 
• Organisation und Einrichten Ihrer 

Buchhaltung 
 

• Internet-Treuhand: Buchhaltung 
vom Betrieb aus auf unserem 
System nachführen 

 

• Führen der Finanzbuchhaltung bei 
uns oder an Ihrem Domizil 

 

• Führen Ihrer Lohnbuchhaltung mit 
entsprechendem Zahlungsverkehr. 
Erstellen der Sozialversicherungs-
Abrechnungen, übrige Abrech-
nungen mit den Versicherungen 
etc. Erstellen der Lohnausweise 
usw. 

 

• Beratung bei der Erfassung der 
Mehrwertsteuer (MWST), Erstellen 
der Mehrwertsteuer-Abrechnung 

 

• Erstellen des Jahresabschlusses 
mit individueller Abschluss-
Beratung sowie Bilanz- und 
Erfolgs-Analyse 

 

• Organisation und Führung der 
Betriebsbuchhaltung mit den not-
wendigen Abgrenzungen zur 
Finanzbuchhaltung als Grundlage 
für die Kalkulation 

 
 
 

utag 
UNTERNEHMUNGS-

BERATUNG 
 
Beratung bei 
 

• der Wahl der richtigen Rechtsform 
bei Neugründungen 

 
• Nachfolgeregelungen 
 

• der Erstellung eines Business- 
Planes 

 

• der Finanzierung und Mithilfe bei 
Kreditverhandlungen 

 

• der Erstellung von 
Aktionärsbindungsverträgen 

 

• Sanierungen 
 

• Beratungen bei Abschluss von 
Ehe-Verträgen, Vorsorgeauftrag 
oder Errichtung eines Testaments 

 

• Investitionsplanungen 
 

• Firmen-Übernahme und  
-Verkäufen 

 

• Unternehmungsbewertungen 
 
 

utag 
STEUERN 

 
 
• Erledigen sämtlicher Steuer-

angelegenheiten 
 

• Vertretung im Einschätzungs-, 
Einsprache- und Beschwerde- 

  verfahren 
 

• Beratung über steuerliche Mass-
nahmen und Konsequenzen bei: 
Umwandlungen, Neugründungen, 
Liquidationen, Betriebsaufgaben, 
Nachfolgeregelungen und 
Erbteilungen 

 

• Beratung über Möglichkeiten der 
Steueroptimierung (langfristige 
Steuerplanung und 
Investitionsplanung etc.) 

 
• Immobilien-Gesellschaft – Vor- und 

Nachteile; Begleitung bei der 
Gründung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


